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HINTERGRUND

Lateinamerika verfügt neben großen Rohstoffvorkommen 
über große Biodiversität und für das Weltklima relevante 
Ökosysteme wie das Amazonasgebiet. Der Reichtum an Res-
sourcen wie Erzen oder großen landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen hat jedoch auch dazu geführt, dass Lateinamerika in der 
weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung vor allem als Exporteur von 
Rohstoffen und als Anbieter günstiger Arbeit eine Rolle spielt. 
Aktuell ist Lateinamerika die wichtigste Region für Investitio-
nen im Bereich der Förderung von Rohstoffen durch Bergbau, 
2018 beispielsweise flossen 28 Prozent der globalen Investitio-
nen in die lateinamerikanischen Länder. Zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie werden viele 
Regierungen auf die forcierte Ausbeutung ihrer Bodenschätze 
wie Kupfer, Lithium, Gold oder Erdöl und die Rodung weiterer 
Waldflächen setzen, um auf die weltweit wachsende Nachfra-
ge nach Erzen und Agrarprodukten, insbesondere Soja und 
Rindfleisch, reagieren zu können. Verbunden damit sind große 
Infrastrukturprojekte wie der Bau von Staudämmen, Wind-
parks, Häfen oder Straßen, um die für die Erzeugung und den 
Export der Produkte notwendigen Rahmenbedingungen ga-
rantieren zu können. Der Bau von Bergwerken, Infrastruktur 
und die Schaffung neuer Agrarflächen führt zur Zerstörung 
von Lebensräumen lokaler Bevölkerungsgruppen und indige-
ner Gemeinden sowie zahlreicher Ökosysteme. Auch große 
Tourismusprojekte und der Flächenverbrauch für die Erzeu-
gung erneuerbarer Energien, insbesondere durch Staudämme 
oder Solarparks, tragen zu dieser Entwicklung bei. Zwar verfü-
gen die meisten Länder Lateinamerikas über eine fortschrittli-
che Umweltgesetzgebung, allerdings werden die Vorgaben 
z. B. für die Durchführung von Umweltverträglichkeitsstudien, 
die Berücksichtigung der Interessen der lokalen Bevölkerung 
und deren Partizipationsrechte oft nicht eingehalten.

In vielen Fällen profitiert die lokale Bevölkerung zudem nicht 
oder nur unzureichend von den wirtschaftlichen Vorteilen der 
Investitionen. Entsprechend hoch ist das Konfliktpotential: Häu-
fig schlagen Proteste gegen die Großprojekte in gewalttätige 
Auseinandersetzungen um, verbunden mit der Kriminalisierung 
der Protestierenden, Vertreibungen und Menschenrechtsverlet-

zungen. Ein Beispiel dafür sind die seit 2018 andauernden Pro-
teste gegen das Kupferbergwerk »Las Bambas« in Peru, die 
zeitweise zum Stopp des Betriebes führten. Die gewaltsame 
Niederschlagung von Protesten durch Polizei, Militär oder ge-
zielte Einschüchterungen findet man in zahlreichen Ländern der 
Region, die seit Jahren zu den gefährlichsten für Umweltakti-
vist_innen zählt. Lt. Angaben der NGO Global Witness wurden 
2020 weltweit 227 Umweltaktivist_innen ermordet, davon 165 
alleine in Lateinamerika, vor allem in Kolumbien und Mexiko.

DIE WICHTIGSTEN INHALTE  
DES ESCAZÚ-ABKOMMENS

»Das Abkommen über den Zugang zur Information, politi-
scher Beteiligung und zum Justizsystem in Umweltangelegen-
heiten in Lateinamerika und der Karibik«, kurz Escazú- 
Abkommen genannt, trat im April 2021 in Kraft. Es ist ein in-
novativer völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, der bisher von 
13 Staaten ratifiziert wurde, und einen neuen Rahmen für Um-
welt- und Menschenrechte in der Region schafft. 

Die vier zentralen Säulen des Escazú-Abkommens sind:

 –  Zugang zu umweltrelevanter Information, auch in loka-
len Sprachen und in verständlicher Form;

 – Aufbau eines spezialisierten Justizwesens zu Umweltfra-
gen mit qualifiziertem Personal;

 – neue und weitgreifende Regelungen für Partizipations-
verfahren der Zivilgesellschaft bei sie betreffenden Inves-
titionen;

 –  besondere Schutzmechanismen für Umweltaktivist_innen.

Die Inhalte des Abkommens greifen damit die existierenden 
Probleme konkret auf und bieten Lösungsansätze. Als Bei-
spiel diente die Aarhus-Konvention, die 2001 in Europa in 
Kraft getreten ist und den Zugang zu Informationen, die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den 
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten regelt. Das 
Escazú-Abkommen ergänzt zudem andere internationale 
Verträge wie die ILO-Konvention 169 zur Konsultierung von 
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indigenen Völkern. Der Schutz von Umweltaktivist_innen 
wird im Escazú-Abkommen erstmals in einem internationalen 
Vertrag festgeschrieben; eine Beispielwirkung hat das Ab-
kommen darüber hinaus durch die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft im gesamten Verhandlungsprozess. Auch bei der Im-
plementierung des Abkommens soll sie eine Rolle spielen, 
dies unterstreicht die Beteiligung von gewählten Vertreter_in-
nen der Zivilgesellschaft bei den Vollversammlungen (Confe-
rencias de los Partes, COP).

Mit der Ratifizierung verpflichten sich die teilnehmenden 
Staaten, den Rechtsrahmen für die Implementierung der im 
Vertrag vereinbarten Rechte und Institutionen zu schaffen. 
Bisher haben zwölf Staaten, darunter wichtige regionale Play-
er wie Mexiko und Argentinien, das Abkommen ratifiziert. 
Als 13. Mitglied folgte Chile, das im März 2022 das Abkom-
men unterzeichnete. Am Verhandlungsprozess waren 24 
Staaten beteiligt, und man erwartet, dass in Zukunft weitere 
Länder den Escazú-Vertrag ratifizieren werden. 

Die weiteren Verfahrensregeln wurden auf der ersten Vollver-
sammlung im April 2022 in Santiago de Chile zwischen den 
Mitgliedern ausgehandelt werden. Teilnehmen können nur 
Staaten, die das Abkommen bisher ratifiziert haben. Themen 
der ersten COP waren u. a. die Zusammensetzung der Gremien, 
Verfahrensregeln und Finanzierungsmechanismen. Angesichts 
des wiederholt von den Verhandlungsstaaten hervorgehobe-
nen kooperativen Charakters des bisherigen Prozesses stehen 
Sanktionsmechanismen weiter nicht auf der Tagesordnung. 

Von internationalen Organisationen wird das Abkommen mit 
großem Interesse begleitet: Der Verhandlungsprozess wurde 
aktiv von der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika 
und die Karibik (CEPAL) unterstützt, die gleichzeitig das Se-
kretariat des Abkommens ist. Weitere wichtige internationale 
Akteure wie die Weltbank, die Interamerikanische Entwick-
lungsbank und die Europäische Entwicklungsbank begrüßen 
das Abkommen, das mit deren Transparenz- und Nachhaltig-
keitskriterien in Einklang steht. Von der OECD wird das Ab-
kommen als good practise zur Erreichung von Rechtssicher-
heit bei Investitionen bewertet.

POTENTIELLE WIRKUNGEN 

Mit dem Escazú-Abkommen werden neue Mindeststandards 
für transparente Investitionsverfahren und damit zum Abbau 
von Wettbewerbsnachteilen geschaffen, sowie zur Reduzie-
rung der hohen Konfliktivität beitragen. Auch wenn die wei-
teren Verfahrensregeln noch zwischen den Vertragspartnern 
ausgehandelt werden müssen, zeichnen sich bereits umfang-
reiche Auswirkungen für Unternehmen und die internationa-
len Handelsbeziehungen ab:

A) ÖFFENTLICHE UND PRIVATE INVESTITIONEN

In verschiedenen Ländern, die das Abkommen bisher nicht 
ratifiziert haben, wie Costa Rica oder Peru, unterstützt der 
Privatsektor große Kampagnen, um die Ratifizierung zu ver-

hindern. Am Verhandlungsprozess selbst hatten sich Vertre-
ter_innen der Privatwirtschaft kaum beteiligt, erst nach Vorla-
ge des Vertrags organisierte sich heftiger Widerstand. Argu-
mentiert wird meist mit dem Vorwurf, dass die ratifizierenden 
Staaten die Souveränität über die Bewirtschaftung ihrer Res-
sourcen verlieren würden. Zudem wird mit nachlassendem In-
vestitionsinteresse in den beteiligten Staaten gedroht. 

Die erfolgreiche Umsetzung des Abkommens wird große Rück-
wirkungen auf die Entscheidungsprozesse über Großinvestitio-
nen haben: Bisher wurden Entscheidungen oft zentral von Mi-
nisterien in den Hauptstädten getroffen, Beteiligungsrechte 
wurden durch kurze Einspruchsfristen zu schwer verständli-
chen Umweltverträglichkeitsstudien hintertrieben. Entspre-
chend den Regelungen des Escazú-Abkommens, sehen Geset-
zesreformen die Vorlage aller umweltrelevanten Informationen 
in verständlicher Sprache und – soweit notwendig – übersetzt 
in lokale Sprachen vor. Gemeinsam mit den eingeräumten Be-
teiligungsrechten wird dies zu größerem Zeitaufwand und Kos-
ten im Vorfeld der Entscheidungen über Investitionen führen. 
Im Abkommen ist darüber hinaus die Aushandlung von Kom-
pensationsmechanismen für die betroffenen Bevölkerungs-
gruppen sowie die Möglichkeit der Umkehr der Beweislast in 
Konfliktfällen eingeräumt. Demnach müssten nicht mehr die 
Betroffenen beweisen, dass ihr Lebensumfeld vom jeweiligen 
Projekt negativ beeinflusst wird, vielmehr müssten die Unter-
nehmen belegen, dass dies nicht der Fall ist. 

Nicht berücksichtigt wird von den Kritiker_innen, dass das 
Escazú-Abkommen aktuelle Trends in der globalen Wirt-
schaftspolitik unterstützt, denen sich der Unternehmenssektor 
stellen muss:

 – Weltweit steigt der Druck seitens der Zivilgesellschaft in 
den Produktions- und Konsumentenländern auf die Er-
füllung von Kriterien wie Nachhaltigkeit, guter Arbeit 
und Beachtung von Menschenrechten. Gefordert wird 
eine umfassende Unternehmensverantwortung. Infor-
mationen über den Verstoß gegen Umweltauflagen, die 
Schädigung von indigenen Bevölkerungsgruppen oder 
der Umwelt können schnell das Image der Unternehmen 
beschädigen und zu Boykottaufrufen führen. 

 – Auf den internationalen Finanzmärkten steigt die Nach-
frage nach nachhaltigen Investitionen. Für Vorhaben, die 
diesen Anforderungen nicht entsprechen, wird es immer 
schwieriger, eine Finanzierung zu erhalten.

 – Eine Umsetzung der Regelungen des Escazú-Abkom-
mens würden die Zertifizierung der erzeugten Produkte 
erleichtern.

 – Durch einheitliche Standards bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Investitionen können Wettbewerbs-
verzerrungen abgebaut werden. 

 – Durch die Transparenz bei Investitionsvorhaben kann das 
Risiko sozialer Konflikte erheblich verringert und dadurch 
Zeitverzögerungen in der Projektdurchführung vermie-
den werden.
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B) HANDELSPOLITIK

In der Debatte um eine sozial gerechtere internationale Han-
delspolitik haben in den vergangenen Jahren in vielen Handel-
sabkommen Klauseln zu Nachhaltigkeit und guter Arbeit an 
Bedeutung gewonnen. Zwar zielt das Escazú-Abkommen vor 
allem auf die Verbesserung der Umwelt- und Menschen-
rechtspolitik ab, doch wird seine Implementierung auch Rück-
wirkungen auf den Handel der Region mit internationalen 
Partnern haben, und dem Race-to-the bottom im Hinblick auf 
die Einhaltung von Umweltschutz und Menschenrechten ent-
gegenwirken. 

Generell werden Verhandlungen über internationale Handels-
abkommen zunehmend kritisch von der Zivilgesellschaft be-
gleitet, wie z. B. die öffentlichen Diskussionen um das EU-Mer-
cosur-Abkommen zeigen. Eine Bezugnahme auf das Esca-
zú-Abkommen in den Vertragstexten könnte hier einen wichti-
gen Beitrag leisten, um eine weitere Ablehnung zu vermeiden 
und einen zusätzlichen Rahmen für Garantien v. a. im Bereich 
ökologischer Nachhaltigkeit schaffen. Bisher ist nur das Pariser 
Klimaschutzabkommen der Referenzrahmen für europäische 
Handelsverträge bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit.

C) LIEFERKETTENGESETZE

Neue Impulse kann das Escazú-Abkommen auch in der aktu-
ellen Debatte um Lieferkettengesetze geben: Ziel dieser Ge-
setze ist es, die Einhaltung von Menschenrechten und die Be-
rücksichtigung des Umweltschutzes zu garantieren und den 
Unternehmen eine entsprechende Sorgfaltspflicht für die ge-
samte Lieferkette zu übertragen. In Deutschland und der EU 
sind entsprechende Gesetze bereits verabschiedet oder in der 
Diskussion. Die Regelungen zum Informationszugang, zu Bür-
ger_innenbeteiligung und einer kompetenten Justiz zu Um-
weltstreitigkeiten könnten einen wichtigen Beitrag zum Nach-
weis der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in den 
lateinamerikanischen Lieferketten leisten.

FAZIT

Das Escazú-Abkommen eröffnet neue Perspektiven für Aus-
tausch und Kooperation zwischen den beteiligten Ländern 
und ihren Partnern, trotzdem ist nicht gesichert, dass es nicht 
ein Papiertiger bleibt und seine Implementierung nach an-
fänglicher Euphorie schleppend verlaufen könnte. Eine zentra-
le Rolle im Monitoring der Implementierung wird sicherlich 
weiterhin die Zivilgesellschaft spielen, aber auch die Beglei-
tung und Unterstützung durch die internationalen Partner La-
teinamerikas ist von großer Relevanz. Die Internationale (Ent-
wicklungs-)Zusammenarbeit hat bereits den Verhandlungs-
prozess aktiv unterstützt und sollte eine wichtige Unterstüt-
zung bei der Schaffung der rechtlichen Grundlagen in den be-
teiligten Ländern oder dem Aufbau einer Umweltgerichtsbar-
keit leisten. Auch der Austausch mit anderen Regionen, in 
denen bereits ähnliche Abkommen existieren, könnte die Dis-
kussionen über die Verfahrensregeln auf den COPs unterstüt-
zen. Das in Europa 2001 in Kraft getretenen Aarhus-Abkom-

men war Beispiel für die Verhandlungen des Abkommens in 
Lateinamerika. Doch gibt es hinsichtlich der Ausgestaltung 
beider Abkommen große Unterschiede, die die Basis für einen 
gemeinsamen Dialog über die bisherigen Erfahrungen und die 
Weiterentwicklung beider Instrumente sein sollte. In anderen 
Regionen wie Afrika wird das Escazú-Abkommen mit großem 
Interesse beobachtet. Und nicht zuletzt könnte durch die be-
reits genannte Bezugnahme auf das Abkommen in bi- und 
multilateralen Handelsabkommen die Implementierung unter-
stützt werden. 

Grundsätzlich könnte das Escazú-Abkommen Anstoß dazu 
geben, die Zusammenarbeit und die Handelsvereinbarungen 
zwischen Lateinamerika und seinen internationalen Partnern 
neu und beispielhaft auszurichten. 

Astrid Becker ist Leiterin des Regionalprojekts sozial-ökologi-
sche Transformation und stellvertretende Büroleiterin der FES 
Mexiko.
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